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91-94 Welchen Beitrag leistet die Bayerische 
Staatsforstverwaltung zur Umsetzung der 
Vogelschutz- und FFH-Richtlinie? * )

Dietmar B R I^M A N N

Ein Ziel der nachfolgenden Ausföhrungen wird sein, 
der aus dem gestellten Thema herauszulesenden Ver
mutung nach mehr oder weniger großen Defiziten der 
Bayerischen Staatsforstverwaltung bei ihren Beiträ
gen för den Schutz der Natur entgegenzutreten.

1. Forstpolitische Zielvorgabe
Die forstpolitische Zielvorgabe ^  die Behandlung 
des Staatswaldes ist v.a. das Waldgesetz för Bayern. 
In dessen Sinn ist Naturschutz ein integraler Bestand
teil der Forstwirtschaft. Die Ziele des Waldgesetzes 
stehen auch nicht in Widerspruch zu denen des Natur
schutzrechtes. Artikel 1 des Waldgesetzes gibt so vorab 
im wesentlichen folgende Ziele för den Staatswald ab:

• Erhaltung und Vermehrung der Waldfläche
• Bewahrung und Wiederherstellung eines standort

gemäßen Zustandes des Waldes
• Sicherung und Stärkung der Schutzfähigkeit des 

Waldes
• Sicherung der Erzeugung von Holz und anderen Na- 

turgütem durch nachhaltige Waldbewirtschaftung
• Erholung der Bevölkerung im Wald

Diese grundsätzlichen Vorgaben werden durch Arti
kel 18 untermauert und ergänzt. So ist dort ausdrück
lich festgelegt, die Holzereeugung möglichst zu stei
gern, die dazu notwendigen Holzvorräte zu halten und 
die Walderzeugnisse nach wirtschaftlichen Grundsät
zen zu verwerten. Bei allen forstlichen Maßnahmen 
im Staatswald sind u.a. auch die Belange des Natur
schutzes, der Landschaftspflege und der Wasserwirt
schaft zu berücksichtigen. Dabei darf die Vorbild
eignung för den Privatwald nicht unbeachtet bleiben. 
Der Wald ist also nicht nur als ergiebige Existenz
grundlage ^  unsere Waldbesitzer zu sichern, sondern 
auch als hochwertiges, landesweites Biotopverbund
system, als unverzichtbarer ökologischer Ausgleichs
und Rückzugsraum ^  eine Vielzahl von Pflanzen- 
und Tierarten zu bewahren. Mit dem Wappen Grund
satz der forstlichen Nachhaltigkeit „Alle Leistragen 
des Waldes müssen den uns nachfolgenden Genera
tionen ungeschmälert zur Verfögung stehen“, ist die 
Basis för die Erhaltung unserer Wälder und damit 
auch der Natur umschrieben.

Erhalt von Lebensräumen und Arten, wie sie die Vqgel- 
schutzrichtlinie 79/409/EWG und die Flora-Fauna- 
Habitat-Richtlinie 92/43EWG einfordem, sind folg

lich bereits nach der forsteigenen Sprachregelung 
grundsätzlicher Bestandteil einer sachgemäßen Forst
wirtschaft. Diese allgemeine Positionsbeschreibung 
sei den nachfolgenden Betrachtungen vorangestellt.

2. Wie steht die Bayerische
Staatsforstverwaltung zu den beiden 
genannten Richtlinien?

Mit dem am 18. August 1998 verabschiedeten Gesetz 
^  Änderung des BayNatSchG setzt Bayern als erstes 
Land der Bundesrepublik die Flora-Fauna-Habitat- 
Richtlinie der EU in verbindliches Landesrecht um. 
Das gilt praktisch auch ^  die Vogelschutz-Richtli
nie, v.a. hinsichtlich der Rechtsfolgen.

Rückblickend muß festgestellt werden, daß die Ent
wicklung und der Erlaß beider Richtlinien in der 
Forstwirtschaft nicht von Beginn an die Aufmerk
samkeit erfahren haben, wie es deren Bedeutung ge
recht gewesen wäre.

Die Staatsforstverwaltung hat sich schon deshalb 
immer för einen besonders aktiven Vogelschützer 
gehalten, weil sie sich sog. Arbeitsvögel hielt, welche 
der Forstwirtschaft wichtige Forstschutzaufgaben ab
nehmen sollten. Nun, der Nistkasten-Vogelschutz, der 
aufDr. Otto Henze zurückgeht, gehört heute zwar der 
Vergangenheit an. Doch gleichwohl halten wir uns 
nach wie vor für wirkungsvolle Vogelschützer, ge
meinsam mit den zahlreichen Privatinitiativen im 
ganzen Land. Wir sind auch stolz auf die vielen an
erkannten Vogelschutzexperten, die wir in unseren 
eigenen Reihen haben.

Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie, die in den Reihen 
des Deutschen Forstwirtschaftsrates im Herbst 1989 
erstmals auf der Tagesordnung stand, wurde im we
sentlichen ebenfalls als för die Forstwirtschaft von 
geringerer Bedeutung eingestuft, zumals seinerzeit 
die Anhänge noch nicht bekannt waren.

Im Rahmen des Ständigen Forstausschusses der 
Europäische Union, angesiedelt bei der Generaldi
rektion wurde selten über den von der General
direktion XI (Umwelt) entwickelten Richtlinien
vorschlag diskutiert. Darum besonders gekümmert 
hat sich nach meiner Einschätzung die Forstwirt
schaft europaweit leider zu wenig und nicht früh 
genug.

*’ Vorfrag auf der ANL-Fachtagung „Vogelschutz- und FFH-Richtlinie der EU“ am 475. Februar 1999 in Augsburg [Leitung: Dr. Walter 
Joswig (ANL) und Dr. Reinald Eder (LfU)].
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Jetzt, nachdem die Richtlinien umgesetzt sind, ist 
selbstredend dieses Recht im Staatswald ebenso gültig 
wie alle übrigen Vorschriften auch. Die von Bayern 
aus in einer 1. Tranche erfolgten Gebietsmeldungen, 
die meines Wissens keine Meldungen der Obersten 
Naturschutzbehörde, sondern solche des Landes sind, 
sind von der Staatsforstverwaltung in vollem Umfang 
mitgetragen und mit ihr -  soweit Wald betroffen -  
abgestimmt. Dabei handelt es sich um 79 Gebiete mit 
rd. 125 000 ha sowie das im Januar 98 nachgemelde
te Auengebiet ?m Inn, welches -  im Gegensatz zu den 
79 Gebieten -  kein bereits nach Landesrecht ge
schütztes Gebiet ist.

Das Bayerische Landesamt ffr Umweltschutz arbeitet 
dereeit an einer 2. Tranche von Gebietsvorschlägen, 
welche 1999 zur Meldung kommen sollen. Hierbei 
sollen weitere Naturschutzgebiete sowie wohl auch 
andere, bisher nicht geschützte Gebiete enthalten sein. 
Das Bayerische Staatsministerium fiir Landesentwick
lung und Umweltfragen wird vor der Abgabe der 
Meldung mit den Betroffenen ein Anhörverfahren 
durchfahren, soweit es sich ^  bislang nicht ge
schützte Gebiete handeln wird. Im Sommer 1998 hat 
ein letztes Gespräch mit dem Umweltministerium 
hierzu stattgetoden. Dabei wurde übereingekommen, 
daß der Staatsforstverwaltung -  die dabei von sich 
aus alle Naturwaldreservate angeboten hatte -  ent
sprechende Wünsche mitgeteilt werden sollen.

Aus verständlichen Gründen muß bei bislang nicht 
geschützten Gebieten seitens der Grundeigentümer 
und auch der Staatsforstverwaltung skeptische Vor
sicht geboten sein, weil all diese Gebiete, stehen sie 
erst als FFH-Gebiete, nach Art. 13b Abs. 1 BayNat- 
SchG als nationale Schutzgebiete gesichert werden. 
Die Regelung nach Abs. 2 bringt dabei den Vertrags
naturschutz mit ins Spiel.

Diese Skepsis ist auch angesichts der sogenannten 
Schattenlisten verschiedener Verbände verständlich 
und wird etwa durch das Handbuch des Bundesamtes 
far Naturschutz zur Umsetzung der Flora-Fauna-Ha- 
bitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie ver
stärkt. Wunschlisten in der Fachliteratur -  wie jüngst 
in Natur und Landschaft -  unterstreichen diese Hal
tung, die die Organisationen des Privatwaldes noch 
gar nicht ergreifen konnte, weil dort die Problematik 
bislang nicht behandelt worden ist. Von einer Ableh
nung neuer Fffl-Gebiete kann und soll aber schon 
deshalb nicht die Rede sein, weil naturgemäß dereeit 
zu Artikel 13 b, c und Art. 49 Bay NatSchG keinerlei 
Erfahrungen vorliegen können.

Zunächst wird deshalb folgendes erstes Fazit gezogen: 
Eine abschließende Position der Staatsforstverwal
tung liegt noch nicht vor. Angesichts sich mehrender 
Nachbesserungsforderungen sind wir aber derzeit 
von Zurückhaltung geprägt.

3. Die Staatsforstverwaltung soll’s allen recht
machen.

Am Zügel der Forstwirtschaft wollen viele ziehen 
und ziehen viele gleichzeitig. Wägend ^  die einen 
die Beiträge der Forstwirtschaft und damit auch der 
Staatsforstverwaltung Natur und Umwelt viel zu 
bescheiden sind, schießt insbesondere die Staats
forstverwaltung far andere längst und weit über das 
Ziel hinaus mit den vielen Programmen, Zielen und 
Maßnahmen zugunsten des Naturschutzes. Man 
könnte ob der vielen Hüh- und Hott-Rufe leicht die 
Orientierung verlieren oder eine Kreisbahn einschla
gen. Das wäre wiederum zu statisch und aus forstli
cher Sicht auch ^  den Naturschutz abträglich. Des
halb soll unser Bestreben sein, den Anforderungen 
unserer pluralistischen Gesellschaft an die Forstwirt
schaft mit Maß und Besonnenheit zu entsprechen.

Zusammenhang mit unserem Thema erwartet der 
Naturschutz, daß sich die Forstwirtschaft keinerlei 
Forderungen nach FFH-Gebieten widersetzt. Vögel
schutzgebiete, die die Vogelschutzorganisationen Vor
schlägen, sollen als Special Protected Areas (SPA) 
nach Brüssel gemeldet und so Bestandteil von Natu
ra 2000 werden. Forderungen nach Erweiterung des 
Anhangs I der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie um 
Lichtwälder, Weidewälder, oder den in Naturschutz
kreisen stets als besonders naturnahe bezeichneten 
Kunstwald Mittelwald, werden aufgestellt. Ein Ver
bot der Vögeljagd im Staatswald wird eingefordert. 
Totholz als wichtiges forstliches Produktionsziel, 
Anhebung der Umtriebszeiten, keine Schädlings- 
bekämpfang, Wiedereinführung der Streunutzung, 
keine Nadelhölzer, stillgelegte Referenzflächen, kein 
Maschineneinsatz, Einzelbaumnutzung ohne Wege
bau sind einige der Wünsche, die an die Forstwirt
schaft herangetragen werden.

Vertreter der Wirtschaft dagegen wollen z.B. mehr 
Maschineneinsatz, mehr Walderschließung, mehr 
Nadelholz, schwächere Sortimente, mechanisierte 
Holzemte. Der Privatwald will vom Staatswald ähn
liches und sieht dessen Vorbildeignung in Gefahr, 
wenn dort einseitig zugunsten mehr Ökologie ge- 
wirtschaftet wird. Der Staatswald schließlich hat 
auch finanzielle Vorgaben des Staatshaushalts zu 
erfüllen. Man sieht, es allen recht zu tun, ist oft 
nicht einfach und gelegentlich auch nicht möglich.

Diese Schwierigkeiten sind aber nicht entscheidend 
far die Frage nach der Position der Staatsforstver
waltung zu Flora-Fauna-Habitat- und Vogelschutzge
bieten. Hierfar ist allein maßgebend, welche Bindungs
wirkungen entstehen. Wenn die jüngst im „Recht der 
Landwirtschaft“ von WAGNER vertretene Meinung 
zutrifft, es sei wohl abzusehen, daß sich Bewirt
schaftungsbeschränkungen auch in den Natura-2000- 
Gebieten im wesentlichen auf beabsichtigte Verände
rungen des Status quo (Erstaufforstung, Rodung, 
Kahlhieb, Umbauten, Wegebau) beziehen werden, 
könnte sich die Forstwirtschaft damit vielleicht noch

92



©Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege (ANL)

zurechtfinden. Im Raum stehende Management- und 
Entwicklungspläne dämpfen solche Hofeungen. Auch 
die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen 
mit geschützten Biotopen und Schutzgebietsverord
nungen weisen in eine andere Richtung. Mit bislang 
nicht geschützten Gebieten, die als FHH-Gebiete 
nach Brüssel gemeldet werden, nehmen die Schutz
gebiete deutlich zu. Im gleichen Maß verringern sich 
die nicht geschützten Gebiete entsprechend. Damit 
sind wir auf einen Segregations weg gebracht, den die 
Bayerische Staatsregierung nie einzuschlagen beab
sichtigte.

4. Unser Leitbild: eine möglichst
flächendeckende, naturnahe Forstwirtschaft

„Wir verfolgen in unserer Naturschutzpolitik eine 
Strategie, die auf natumaher Bewirtschaftung auf 
großer Fläche und klar definierten Schutzgebieten 
aufbaut. Ein darüber hinausgehendes, flächendeck
endes „Naturschutzmanagement“, das in der Praxis 
eine Bevormundung der Landwirte und Waldbauern 
bedeuten würde, ist dagegen fehl am Platz. So müs
sen gerade im Wald die Bemühungen um den Arten- 
und Biotopschutz darauf Rücksicht nehmen, daß be
stimmte Zustände nicht gegen die natürliche Dyna
mik des Waldes mit überflüssigen Wirtschaftsbe
schränkungen festgeschrieben werden.“ So äußerte 
sich der Bayerische Ministerpräsident anläßlich der 
Kundgebung „Tag des Waldes -  Forstwirtschaft far 
alle“ im Sommer 1995 in Weißenburg. „Naturnahe 
Forstwirtschaft ist bester Naturschutz außerhalb von 
Naturschutzgebieten“ f ^ t  er fort.

Unser Leitbild ist eine möglichst flächendeckende, 
na^mahe Forstwirtschaft. Den international häufig 
beschrittenen Weg der Trennung in ungenutzte, 
großflächige Schutzgebiete einerseits und in intensi
ve Holzproduktion nach landwirtschaftlichen Krite
rien andererseits wollen und können wir nicht be
schreiten. Finnland mit einer mehr als 16x niedrige
ren Bevölkerungsdichte oder Kanada mit einer 100x 
geringeren Dichte als wir tun sich hierbei sicherlich 
leichter. Ein Veracht auf Forstwirtschaft im eigenen 
Land, die Formel „Holz kann man importieren, 
Wohlfahrtswirtongen nicht“ hat sich längst als falsch 
herausgestellt, würde zwar zu mehr Holzeinfahr aus 
fernen Ländern mit fragwürdigen Nutzungspraktiken 
fahren, aber gleichzeitig die nachhaltige Bereitstellung 
der Wohlfahrtswirkungen bei uns in Frage stellen.

Zu einer natumahen Waldbewirtschaftung wie sie im 
Staatswald Pflicht ist, gehört v.a.:
• Erhaltung, möglichst Vermehrung des vorhande

nen Laubwaldes
• Nutzen der Standortsvielfalt ^  einen mannigfal

tig gemischten Waldaufbau
• langfristige Verjügungungsverfahren (Schirm

schlag, Femelschlag) mit Naturvequngung
• Anstreben von femel- und plenterartigen Waldauf

bauformen bei entsprechenden Voraussetzungen

• kontinuierliche Waldpflege, schonende und be
standsangepaßte Holzernte sowie Bodenschutz 
durch Konzentration des Rückens auf Fein
erschließungslinien statt flächiger Befafaung

• Erziehen von wertvollem Starkholz in langen Pro
duktionszeiträumen bei entsprechend hohen Holz
vorräten

• Nutzung natürlicher Lebensabläufe des Waldes 
bei der Waldpflege („biologische Automation“)

• Erhaltung und falls nötig Gestaltung landschafts- 
angepaßter artenreicher und stabiler Wald- und 
Bestandsränder

• Erhaltung und gegebenenfalls Renaturierung 
wertvoller Biotope besonders auf Sonderstandor
ten

• Minimierung des Einsatzes chemischer Pflanzen
schutzmittel

• Förderung seltener Baum- und Straucharten durch 
gezielte Pflege im Wald und durch spezielle Nach
zuchtprogramme

• Belassen von Totholz

Das Konzept eines naturnahen Waldbaus ist nicht 
neu. Es kann in Bayern auf eine über hundertjährige 
Tradition zurückblicken. Daß es in dieser langen Zeit 
auch Episoden forstlicher Holzwege und politischer 
Sackgassen gab, ist rückblickend nicht verwunder
lich. Insgesamt aber und auch bei einem Rundblick 
in unsere Nachbarschaft können wir mit unserem 
Walderbe durchaus zufrieden sein.

5. Bisherige Schutzgebiete im Wald
Das bedeutet nicht, daß wir als Staatsforstverwaltmg 
gegen die Ausweisung von Schutzgebieten sind. Mit 
unseren 149 Naturwaldreservaten mit insgesamt 
6123 ha Fläche haben wir uns auch in unserem Wald
gesetz dazu deutlich bekannt.

Der klassische Naturschutz hat seine Wureeln im sta
tischen Schutzdenken. Ein bestimmter Zustand ist, 
bei Bedarf auch künstlich, zu erhalten. Zustände kennt 
die Natur aber nicht, der Wald als spezieller Teil 
davon schon gar nicht. Leider feiert dieses Denken 
laufend eine fröhliche Wiedergeburt, aktuell belegt 
durch die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie. Immer 
mehr und immer größere, die Natur selbst durch Ma
nagementpläne reglementierende Schutzgebiete sind 
die Folge. Das findet auch allgemeine Anerkennung, 
was durchaus begreiflich ist, erreicht man dadurch 
ein sofort vorzeigbares Ergebnis. Die naturnahe 
Waldbehandlung dagegen ist ein Dauerprozeß, des
sen Ergebnisse eben nicht auf Abruf vorliegen und 
herzeigbar sind.

Bei einer Waldfläche von rd. 2,5 Mio. ha in Bayern 
sind derzeit forstrechtlich rd. 375 000 ha geschützt 
(Schutzwald, Bannwald, Erholungswald, Natumald- 
reservate); naturschutzrechtlichen Schutz genießen 
1,58 Mio. ha Wald, rd. 140 000 ha Wald sind als Was
serschutzgebiet geschützt.
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6. Vogelschutz im bayerischen Staatswald

Zum Abschluß soll noch etwas zu den Empfehlungen 
^  den Vogelschutz im bayerischen Staatswald ge
sagt werden. Auf diese Empfehlungen sind wir stolz 
auch deshalb, weil sie vor so potenter Stelle, wie dem 
Landesbund für Vogelschutz Anerkennung finden. 
Derzeit sammeln wir Erfahrungen damit und wir 
sind jederzeit bereit, neuere Erkenntnisse mit einzu
bauen.

7. Ausblick
Bei der Entwicklung der Natura-2000-Gebiete macht 
uns die Tatsache hoffnungsfroh, wonach den ^  den 
Naturschutz zuständigen Ländern natürlich bewußt 
ist, daß Bund und Europäische Union mit Natura 
2000 unmittelbar und verstärkt auf originäre Län
derkompetenzen Einfluß nehmen. Über das bereits 
Gesagte hinaus ist es ^  die 2. Tranche u.a. ein be
sonderes Anliegen, daß nach 3 der Flora-Fauna-

Habitat-Richtlinie jeder Mitgliedsstaat im Verhältnis 
der in seinem Hoheitsgebiet vorhandenen Lebens
raumtypen des Anhangs I und seiner Habitate von 
Arten des Anhangs II zur Errichtung von Natura 
2000 beiträgt. Wir sehen darin eine Aufforderung zur 
nationalen Abgleichung, den das einzelne Land der 
Bundesrepublik ist nicht Mitgliedsstaat. Die Reprä
sentanz muß allein auf bundesstaatlichem Niveau 
gewährleistet sein.

Anschrift des Verfassers:

Ministerialrat Diettnar Brinkmann 
Bayeriches Staatsministerium für 
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
Postfach 22012 
D-80535 München
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